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 Veröffentlicht am 03.09.1987

Index

23/04 Exekutionsordnung

Norm

EO §3;

EO §52;

Rechtssatz

Das Exekutionsgericht hat mit einer Zurückweisung des Exekutionsantrages dann vorzugehen, wenn bestimmte

formelle Voraussetzungen der Exekutionsbewilligung - etwa die inländische Gerichtsbarkeit, die Parteifähigkeit des

Antragstellers, die Vertretungsmacht des Einschreiters etc - nicht gegeben sind oder kein Exekutionstitel vorliegt.
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